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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

 Kupfer- und Alureiniger

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Reinigungsmittel

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Meffert AG FarbwerkeFirmenname:

Straße: Sandweg 15

Ort: D-55543 Bad Kreuznach

Telefon: Telefax:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.comE-Mail:

Abteilung Regulatory AffairsAnsprechpartner: +49 671 870-310Telefon:

E-Mail: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Sicherheitshinweise

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

 delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 

Eigenschaften aufweisen. 

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 

Eigenschaften aufweisen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

keine/keiner (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH))
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Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

< 5 % anionische Tenside, < 5 % Phosphate.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

 Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser 

und Seife abwaschen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 

und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Nach Augenkontakt

Bei Unwohlsein Arzt anrufen.
Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Zum Löschen Löschpulver, Schaum oder Kohlendioxid verwenden. Wassersprühstrahl

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Bildet mit Wasser rutschige Beläge.

Allgemeine Hinweise

Mit viel Wasser verdünnen. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder 

Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Weitere Angaben
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Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Sand Sägemehl Universalbinder

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Für Frischluft sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 

waschen. Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen. Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Lauge

Zusammenlagerungshinweise

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Vor Hitze und Frost 

schützen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Reinigungsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert 

festgelegt ist.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Staubschutzbrille 

Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.- DIN EN 166

Augen-/Gesichtsschutz

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 

-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Bei Abnutzung ersetzen!

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Hinweise des Herstellers beachten. 

Geeignetes Material:NBR (Nitrilkautschuk). Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen. 

Durchbruchszeit:: >480 min. 

Dicke des Handschuhmaterials: >= 0,3 mm

Handschutz
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Leichte Schutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe- DIN EN ISO 20345

Körperschutz

Nicht erforderlich, jedoch Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Atemschutz

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder 

Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: opak

charakteristischGeruch:

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

100 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

Entzündbarkeit

nicht anwendbarFeststoff/Flüssigkeit:

Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar

nicht anwendbarObere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: nicht anwendbar

Zündtemperatur: nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur: nicht anwendbar

pH-Wert (bei 20 °C): 2,1

Kinematische Viskosität: nicht anwendbar

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar

nicht anwendbarLösungsgeschwindigkeit:

Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

Für Gemische nicht anwendbar

23 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

Dichte (bei 20 °C): 1 g/cm³

Partikeleigenschaften:  Flüssig, nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung

Selbstentzündungstemperatur

nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Lösemitteltrennprüfung: nicht anwendbar

Sublimationstemperatur: nicht anwendbar

Erweichungspunkt: nicht anwendbar

nicht anwendbarPourpoint:

Dynamische Viskosität:

  (bei 20 °C)

1 mPa·s

Auslaufzeit: nicht anwendbar

Weitere Angaben

keine
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 

stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Vor Hitze und Frost schützen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Druckdatum: 31.01.2025 Revisions-Nr.: 10,1 - Ersetzt die Version: 10,0 D - de



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Meffert AG Farbwerke

 Kupfer- und Alureiniger

Überarbeitet am: 28.01.2025 Materialnummer: 78307580100000 Seite 6 von 8

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für 

die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder 

auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. 

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 

Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache 

mit dem örtlichen Entsorger.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

060104 ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus Herstellung, 

Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren; Phosphorsäure und phosphorige Säure; 

gefährlicher Abfall

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung 

wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Vollständig entleerte 

Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:
Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

Zusätzliche Hinweise

Unterliegt: Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

WGK-SelbsteinstufungStatus:

Zusätzliche Hinweise

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 3,5,6,7,8,9,10,15.

Abkürzungen und Akronyme

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on 

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für 

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very 

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - 
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Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

http://www.gisbau.de http://www.baua.de 

https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 

Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 

555.

Weitere Angaben

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel SpezifikationLCS SU PC PROC ERC AC TF

Wasch- und 

Reinigungsprodukte

19 20, 35, 37 10, 11, 13, 

15, 19

8b, 8e - Reinigung 1 PW, C -

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren

PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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       epos Gefahrstoff-Manager®
       2025-01-31
       
         SDB_xSO-0015_DE_10,1-PN78307580100000.pdf
         2025-01-31
      
       
         
           DE181898469
           MSDS_TRANS_ENV_SUB
           
        
      
       undefined
    
     
       2020-08-28
       2025-01-28
       10,1
       2025-01-31
       
         GefKommBau_ProduktStammID
         78307580100000
      
       
          Kupfer- und Alureiniger
      
       
         can / tin
         
           0.5
           L
        
      
       PC-PNT-7
       
         
           
             SU19
             
               Bauwirtschaft
            
          
           
             PC20
             
               Verarbeitungshilfsstoffe wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel, Fällungsmittel, Neutralisationsmittel
            
          
           
             PC35
             
               Wasch- und Reinigungsmittel
            
          
           
             PC37
             
               Wasserbehandlungschemikalien
            
          
           
             PROC10
             
               Auftragen durch Rollen oder Streichen
            
          
           
             PROC11
             
               Nicht-industrielles Sprühen
            
          
           
             PROC13
             
               Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen
            
          
           
             PROC15
             
               Verwendung als Laborreagenz
            
          
           
             PROC19
             
               Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt
            
          
           
             ERC8b
             
               Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
            
          
           
             ERC8e
             
               Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung)
            
          
        
         
           Reinigung
        
         
           Wasch- und Reinigungsprodukte
        
      
       
         
           Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.
        
      
       
         false
         false
         true
      
       
         Reinigungsmittel
      
       
         
           Manufacturer
           
             Hersteller
          
        
         DE
         Meffert AG Farbwerke
         
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
        
         +49 671 870-0
         +49 671 870-397
         info@meffert.com
         www.meffert.com
         
           Abteilung Regulatory Affairs 
           +49 671 870-310
           SDB@meffert.com
        
      
       
         00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr
      
       xSO-0015
    
     
       
         
      
       
         
           
             102
             Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
          
           
             262
             Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
          
        
         false
         false
         
           
             < 5 % anionische Tenside, < 5 % Phosphate.
          
        
      
       
         
           Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Toxikologische Angaben:
        
         
           Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
 delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
      
    
     
       Mixture
       
    
     
       
         
           Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
        
         
           Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
        
         
           Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
        
         
           Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
        
         
           Bei Unwohlsein Arzt anrufen.
        
      
       
         
           Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
        
         
           Bisher keine Symptome bekannt.
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Zum Löschen Löschpulver, Schaum oder Kohlendioxid verwenden.
        
         
           Wassersprühstrahl
        
         
           Wasservollstrahl
        
      
       
         Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
      
       
         Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
      
       
         
      
       
         Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
      
       
         Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.
      
    
     
       
         Mit viel Wasser verdünnen.
      
       
         
      
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
      
       
         
           Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
        
         
           
        
         
           Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
        
         
           :
        
         
           Sand
        
         
           Sägemehl
        
         
           Universalbinder
        
      
       
         Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
      
       
         Bildet mit Wasser rutschige Beläge.
      
    
     
       
         
           Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
        
         
           
             Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
          
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
        
         
           Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen
        
      
       
         
           Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.
        
         
           Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.
        
         
           Nicht zusammen lagern mit:
        
         
           Lauge
        
         
           Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
        
         
           Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
        
         
           Vor Hitze und Frost schützen.
        
      
       
         
           Reinigungsmittel
        
      
    
     
       
         
           Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist.
        
      
       
         
           Für ausreichende Lüftung sorgen.
        
      
       
         
           
             Nicht erforderlich, jedoch Einatmen von Spritznebel vermeiden.
          
        
         
           
             Staubschutzbrille
          
           
             
          
           
             Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.
          
           
             -
          
           
             DIN EN 166
          
        
         
           
             Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
          
           
             Bei Abnutzung ersetzen!
          
           
             
          
           
             Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
          
           
             Hinweise des Herstellers beachten.
          
           
             
          
           
             
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk)
          
           
             .
          
           
             Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.
          
           
             
          
           
             Durchbruchszeit:
          
           
             :
          
           
             >480 min.
          
           
             
          
           
             Dicke des Handschuhmaterials
          
           
             : >= 0,3 mm
          
        
         
           
             Leichte Schutzkleidung.
          
           
             Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe
          
           
             -
          
           
             DIN EN ISO 20345
          
        
      
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
        
      
    
     
       
         other
         
           Flüssig
        
         liquid
         colouring agent
         
           opak
        
         
           charakteristisch
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
      
       
         
           
             
               2.1
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               100
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             23
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               1
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
           
             Other
          
        
         
           
             
               Für Gemische nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             
               1
               mPa.s
            
             
               20
               °C
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             nicht anwendbar
          
        
      
       
         Partikeleigenschaften
      
       
         :
      
       
         Flüssig
      
       
         ,
      
       
         nicht anwendbar
      
       
         keine
      
    
     
       
         Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.
      
       
         Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
      
       
         Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
      
       
         Vor Hitze und Frost schützen.
      
       
         Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
      
       
         Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           
        
         
           Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           
             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
          
        
      
       
         Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.
        
         
           Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
        
         
           Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.
        
         
           
        
         
           Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
        
         
           Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           
        
         
           Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.
        
         
           
        
         
           Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.
        
         
           Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.
        
         
           Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
        
      
       
         
           
             06 01 04
             
               ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren; Phosphorsäure und phosphorige Säure; gefährlicher Abfall
            
             true
          
           
             15 01 02
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
      
       
         
           Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
        
      
    
     
       
         
           
             true
          
           
             Unterliegt 
          
           
             :
          
           
             Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]
          
        
      
       
         
           
             Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
          
           
           
             1
             
               WGK-Selbsteinstufung
            
          
           LGK 12
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
       
         Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.
      
    
     
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         
      
       
         
      
       
         Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 
555.
      
       
         http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,1
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 3,5,6,7,8,9,10,15
        
         2025-01-28
      
    
  


